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STATUTEN

DES

KOMMUNISTEN-KLUBS

IN

NEW-YORK.

§ 1.

DIE  MITGLIEDER  DES  KOMMUNISTEN-KLUBS  VERWERFEN  JEDEN  RELIGIÖSEN  GLAUBEN, 
IN  WELCHER  ART  UND  WEISE  ER  SICH  AUCH  GESTALTEN  MÖGE, SOWIE  JEDE  NICHT  AUF 

UNMITTELBARER  SINNENWAHRNEHMUNG  BERUHENDE  ANSCHAUUNG. SIE  ANERKENNEN 

VOLLKOMMENE  GLEICHBERECHTIGUNG  ALLER  MENSCHEN  – GLEICHVIEL  WELCHER  FARBE 

ODER  WELCHEN  GESCHLECHTES  – UND  STREBEN  DESHALB  ZUVÖRDERST  DANACH, DAS  S. 
G. BÜRGERLICHE  EIGENTHUM, SEI  ES  EIN  ERERBTES  ODER  ERWORBENES, AUFZUHEBEN, UM 

AN  DESSEN  STELLE  EINE  VERNUNFTGEMÄSSE, JEDEM  ZUGÄNGLICHE, SEINEN  BEDÜRFNISSEN 

MÖGLICHST  ENTSPRECHENDE  BETHEILIGUNG  AN  DEN  MATERIELLEN  UND  GEISTIGEN  GENÜSSEN 

DER  ERDE  ZU  SETZEN. SIE  VERPFLICHTEN  SICH  DURCH  IHRE  NAMENSUNTERSCHRIFT  AUCH  IN  DEM 

GEGENWÄRTIGEN  ZUSTANDE  DER  GESELLSCHAFT  DIESE  ANSICHTEN  MÖGLICHST  AUSZUFÜHREN 

UND  SICH  GEGENSEITIG  MORALISCH  UND  MATERIELL  ZU  UNTERSTÜTZEN.

§ 2.

DER  VEREIN  SUCHT  AUF  JEDE  IHM  PASSEND  DÜNKENDE  WEISE, DURCH  PRIVATE  BESPRECHUNGEN, 
ÖFFENTLICHE  VERSAMMLUNGEN, KORRESPONDENZEN  MIT  AMERIKANISCHEN  UND  EUROPÄISCHEN 

KOMMUNISTEN, CIRKULIREN  ANGEMESSENER  ZEITSCHRIFTEN  UND  BÜCHER, U.S.W. FÜR  SEINE 

ZWECKE  PROPAGANDA  ZU  MACHEN. ZUR  BESTREITUNG  DER  KOSTEN  WIRD  VON  JEDEM  MITGLIED 

EIN  MONATLICHER  BEITRAG  VON  25 CENTS  ERHOBEN. KRANKHEIT  ODER  ARBEITSLOSIGKEIT 

ENTBINDEN  VON  DER  ZAHLUNG.

§ 3.

FREMDE  HABEN  KEINEN  ZUTRITT  ZU  DEN  VEREINSSITZUNGEN. JEDEM  MITGLIEDE  STEHT  ES  ABER 

FREI, KANDIDATEN  ZUR  AUFNAHME  VORZUSCHLAGEN. WENN  NICHT  NOCH  EINE  VORHERIGE 
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KENNTNISSNAHME  DER  SOCIALEN  ANSICHTEN  DES  VORGESCHLAGENEN  DURCH  EINZELNE 

MITGLIEDER  ZWECKDIENLICH  ERSCHEINT, MÜSSEN  WENIGSTENS  ZWEI  DRITTEL  DER  ANWESENDEN 

IHRE  ZUSTIMMUNG  ZU  DER  AUFNAHME  ERTHEILEN. NUR  EINE  ANZAHL  VON  WENIGSTENS  5 
MITGLIEDERN  KANN  DIE  AU S S C H L I E S S U N G   EINES  VEREINSGENOSSEN  BEANTRAGEN. ZUM 

BESCHLUSS  ERHOBEN  WIRD  DER  ANTRAG  ERST  DANN, WENN  ZWEI  DRITTEL  DER  ANWESENDEN  IN  2 
AUF  EINANDER  FOLGENDEN  SITZUNGEN  SICH  DURCH  STIMMZETTEL  FÜR  DENSELBEN  AUSSPRECHEN.

§ 4.

ES  WIRD  ALLE  DREI  MONATE  – VOM  OKTOBER  1857 AN  GERECHNET  – EIN  PRÄSIDENT, EIN  VICE-
PRÄSIDENT, – ZUGLEICH  ALS  KASSIRER, – EIN  SEKRETÄR  – ZUGLEICH  ALS  BIBLIOTHEKAR, NACH 

EINFACHER  STIMMENMEHRHEIT  DURCH  STIMMZETTEL  GEWÄHLT. DER  VORSTAND  IST  DEM  VEREIN 

FÜR  ALLE  VEREINSHANDLUNGEN  VERANTWORTLICH  UND  JEDERZEIT  ABSETZBAR.

§ 5.

SOBALD  30 MITGLIEDER  DEM  HAUPTVEREINE  BEIGETRETEN  SIND, IST  LETZTERER  ERMÄCHTIGT, 
ZUR  GRÜNDUNG  EINES  ZWEIGVEREINS  ZU  SCHREITEN  UND  KANN  DIESEM  NACH  BESTEM  ERMESSEN 

AUCH  ÄLTERE  MITGLIEDER  EINREIHEN. JEDER, AUS  WENIGSTENS  10 MITGLIEDERN  BESTEHENDE, 
VON  DEM  HAUPTVEREINE  NICHT  AUSGEGANGENE, ANDERE  VEREIN  KANN, NACH  VOLLSTÄNDIGER 

ANNAHME  DIESER  STATUTEN, SEINE  ANERKENNUNG  ALS  GLEICHBERECHTIGTER  ZWEIGVEREIN  BEI 

DEM  HAUPTVEREIN  BEANTRAGEN. JEDES  MITGLIED  DES  EINEN  VEREINS  IST  EBENFALLS  MITGLIED 

JEDES  MITVEREINS.

§ 6.

SOBALD  MINDESTENS  DREI  VEREINE  IN  NEW-YORK  ODER  ÜBERHAUPT  IN  AMERIKA  G E M Ä S S  

D I E S E N   S T A T U T E N   BESTEHEN, WIRD  VON  SÄMMTLICHEN  NEW-YORKER  MITGLIEDERN  EIN  AUS 

3 PERSONEN  BESTEHENDER  CENTRAL-VORSTAND  IN  NEW-YORK  ZUR  LEITUNG  DER  ALLGEMEINEN 

ANGELEGENHEITEN  ALLER  VEREINE  GEWÄHLT, DESSEN  BEFUGNISSE  UND  PFLICHTEN  SEINER  ZEIT 

FESTZUSTELLEN  SIND.

§ 7.

DER  § 1 DIESER  STATUTEN  KANN  NIEMALS, DIE  ÜBRIGEN  §§ ABER, NACH  IN  VORHERGEGANGENER 

SITZUNG  GEMACHTEN  ANZEIGE  DES  ANTRAGS, NUR  DURCH  ZUSTIMMUNG  VON  ZWEI-DRITTEL  DER 

ANWESENDEN  GEÄNDERT  WERDEN.

§ 8.

DER  KOMMUNISTEN  CLUB  KANN, SO  LANG  AUCH  NUR  EIN  EINZIGES  MITGLIED  SICH  FÜR  DEN 

FORTBESTAND  AUSSPRICHT, NIE  AUFGELÖSET  WERDEN.

NE W   Y O R K ,   OKTOBER  1857.

DE R   V O R S T A N D :

FR. KAMM,  PRÄSIDENT.

A. KOMP,  VICE-PRÄSIDENT.

FR. JACOBI,  SECRETÄR.
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